
OBAS und Amtsarzt
Beitrag von „AnglophileS“ vom 14. April 2019 15:39

Hallo!

Ich bin neu hier im Forum und starte am 1.5. mit OBAS in NRW. Muss ich vor OBAS zum
Amtsarzt oder erst danach, wenn es um die Verbeamtung geht?

Ich habe eine psychische Vorerkrankung, die behandelt und geheilt wurde. Ich bin vor über drei
Jahren als gesund aus der Therapie entlassen worden. Dass das ein evtl. Problem bei der
Verbeamtung ist, ist mir klar. Kann es auch ein Problem für die Anstellung im öffentlichen
Dienst sein?

Viele Grüße!

Beitrag von „CDL“ vom 14. April 2019 16:12

Psychische Vorerkrankung kann ein Problem sein (für Verbeamtung wie auch Anstellung-
Schizophrenie wäre da z.B. eine Ausschlussdiagnose für den Beruf), muss es aber nicht wenn
du wie geschrieben als geheilt entlassen wurdest. Nimm in jedem Fall zur Untersuchung direkt
ein ärztliches Attest des damals behandelnden Facharztes mit aus dem die positive ärztliche
Einschätzung hervorgeht sowie erwähnt wird, dass es zu keinerlei Rückfällen gekommen ist in
den letzten drei Jahren. Im Idealfall ergänzt der Arzt, dass vor diesem Hintergrund keine
Einschränkung für den Zielberuf besteht.

Beitrag von „AnglophileS“ vom 14. April 2019 17:23

Danke für deine Antwort. Es handelt sich nicht um eine chronische psychische Erkrankung,
sondern "nur" um eine Depression. Ich werde aber meinen Psychiater um eine schriftliche
Stellungnahme bitten.

Muss ich denn überhaupt vor OBAS zum Amtsarzt? Bisher habe ich da verschiedene Dinge
gelesen. Und eine Aufforderung zum Amtsarzt zu gehen, habe ich auch noch nicht.
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Viele Grüße!

Beitrag von „SwinginPhone“ vom 14. April 2019 17:41

Ich war erst vor der Verbeamtung da.
Vor OBAS war ich nur beim Hausarzt, der mir meine grundsätzliche Eignung bescheinigte.

Beitrag von „puntino“ vom 14. April 2019 21:39

Ich war sowohl vor OBAS, als auch vor der Verbeamtung beim Amtsarzt.

Beitrag von „Karl-Dieter“ vom 15. April 2019 07:26

Normalerweise muss man erst danach, weil während des OBAS ist man ja Angestellter.

Beitrag von „Magda_T“ vom 15. April 2019 11:30

Stand der Dinge in NRW laut unseren OBASlern - Herbst 2017/Frühjahr 2018: VOR dem Eintritt
ins OBAS bzw. in den ersten Tagen des OBAS zum Amstsarzt! 

Beitrag von „AnglophileS“ vom 15. April 2019 16:13

Vielen Dank für eure Auskünfte. In den nächsten Tagen sollte das Einstellungsangebot
kommen, dann schau ich weiter.
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